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Greifbar wird die Doppelbelastung, wenn zwei Bereitstellungsrouten (mit/ohne Speicher) miteinander verglichen wer-

den, die eine ähnliche Transportroute im Kernnetz nutzen. Folgend ein illustratives Beispiel: 

- Import über GÜP zwischen der Niederlande und Deutschland (Route 1)  

- Inländische Elektrolyse im Nordwesten Deutschlands (Route 2)  

- Speicher im Nordwestens Deutschlands (nur Route 2) 

- Industrieabnehmer im Ruhrgebiet (Route 1 und 2) 

Bei den entsprechenden Routen fallen folgende Netzentgelte an den Ein- und Ausspeisepunkten an: 

Route 1: Industrieversorgung durch Import  

- ENTRY am GÜP (Band): 1x Hochlaufentgelt  

- EXIT am Industriekunden (Band): 1x Hochlaufentgelt 

➢ Summe: Doppeltes Hochlaufentgelt 

Route 2: Industrieversorgung durch inländische (RFNBO-konforme) Erzeugung  

- ENTRY am Elektrolyseur (volatil): 1x Hochlaufentgelt  

- EXIT am Speicher (volatil): 1x Hochlaufentgelt  

- ENTRY am Speicher (Band): 1x Hochlaufentgelt  

- EXIT am Industriekunden (Band): 1x Hochlaufentgelt 

➢ Summe: Vierfaches Hochlaufentgelt 

Es wird deutlich, dass auf der Route 2 durch die Hochlaufentgeltzahlungen am Speicher eine Doppelbelastung erfolgt, 

der aber keine signifikanten zusätzlichen Netzkosten gegenüberstehen, da beide Routen das Kernnetz in ähnlicher 

Weise beanspruchen. Zu beachten ist zwar, dass bei der Route 2 eine höhere ggfs. unterjährige Transportkapazität 

gebucht werden muss, um die Volatilität der Wasserstoffproduktion abzudecken – dies wird aber bereits durch die 

höhere Transportkapazität widergespiegelt, die am ENTRY des Elektrolyseurs gebucht werden muss. 

Durch eine entsprechende Doppelbelastung könnte es zudem zu einer ggfs. unerwünschten Steuerungswirkung kom-

men, wodurch der inländisch erzeugte erneuerbare Wasserstoff systematisch schlechter gestellt wird im Vergleich 

zum importierten Wasserstoff. 

Beitrag zur Versorgungssicherheit und Systemflexibilität 

Ein weiterer wichtiger Rabattierungsgrund für Speicher ist der Beitrag zur Versorgungssicherheit und Systemflexibili-

tät. Wie bereits in der Festlegung REGENT 2021 festgehalten wurde, leisten Speicheranlagen hinsichtlich Versorgungs-

sicherheit und Systemflexibilität einen beachtlichen Beitrag. Insbesondere in bestimmten Bedarfs- oder Knappheitssi-

tuationen können durch Speicheranlagen Gasengpässe ausgeglichen werden. Anders als im Erdgassystem handelt es 

sich im Wasserstoffsystem nicht zwangsläufig um Zeiten mit kalten Temperaturen oder um Wintermonate, sondern 

vor allem um Zeiten mit geringer Erzeugungsleistung von erneuerbaren Energien und im speziellen während Dunkel-

flauten. In diesem Zeiten müssen Wasserstoffspeicher die inländischen Produktionskapazitäten ersetzen und zusätzli-

che Verbraucher wie H2-Kraftwerke bedienen, um das Wasserstoffsystem stabil zu halten. Durch einen in der Spei-

cheranlage angelegten Gasvorrat kann somit auch dem Netz Gas zur Verfügung gestellt werden, wenn der Bedarf 

hoch ist und anderweitig möglicherweise nicht gedeckt werden kann. Insoweit kann eine Speicheranlage in bestimm-

tem Umfang auch eine netzersetzende Funktion einnehmen. Ebenso spielen Speicheranlagen eine wichtige Rolle bei 

der Bereithaltung von Regelenergie - gerade im Wasserstoffnetz, das im Vergleich zum Erdgasnetz nahezu keinen 

Netzpuffer verfügt (siehe Stellungnahme des FNB Gas e.V. im Rahmen der 1. Konsultationsphase des Festlegungsver-

fahrens WasABi vom 29.08.2024) wird die Flexibilitätsbereitstellung durch Speicher, z.B. über Regelenergie, beson-

ders wichtig werden. 
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Auch wenn sich die Begriffe der Versorgungssicherheit und Systemflexibilität im Kontext der Speicherrabattierung vor 

allem auf das H2-Kernnetz beziehen, möchte die EWE GASSPEICHER an dieser Stelle auch auf die Bedeutung des Was-

serstoffsystems, insb. der systemdienlichen Elektrolyse in Kombination mit Wasserstoffspeicher- und H2-Kraftwerks-

kapazitäten, für die zukünftige Systemstabilität eines auf erneuerbaren Energien basierenden Stromsystems hinwei-

sen.  

Auswirkungen auf das Hochlaufentgelt und das Amortisationskonto 

Als letzten Punkt möchte die EWE GASSPEICHER auf das Argument eingehen, dass durch eine Speicherrabattierung 

das Hochlaufentgelt steigt und insbesondere an EXITs von wichtigen Abnehmern zu prohibitiv hohen Netzentgelten 

führen würde. Dieses Argument ignoriert, dass auch die Entgelte, die an ENTRYs und an Speichern anfallen, natürlich 

vollständig auf den entsprechenden Abnehmer gewälzt werden.  

Da es am Ende die Abnehmer sein werden, die das Kernnetz finanzieren müssen (direkt oder indirekt), liegt der Fokus 

zurecht darauf, möglichst viele Abnehmer an das Kernnetz anzuschließen und entsprechende Transportkapazitäten zu 

vermarkten. Die EWE GASSPEICHER ist davon überzeugt, dass potenzielle Kunden mit einer Bandabnahme oder mit 

extremen Abnahmeprofilen wie H2-Kraftwerke nur durch die Nutzung von Speichern als strukturierendes oder absi-

cherndes Element tatsächlich als Abnehmer in Frage kommen und das Kernnetz mitfinanzieren würden. Die EWE GAS-

SPEICHER ist zudem der Meinung, dass sich eine nicht gewährte Rabattierung von Speichern durch eine geringere An-

zahl an Abnehmern negativer auf das Amortisationskonto auswirken würde als die Rabattierung von Speicher, die zu 

einem vermehrten Anschluss von Abnehmern mit einer Bandabnahme führen würde. 

Darüber hinaus kann der Einsatz von Speichern, insbesondere durch die Strukturierung einer volatilen Erzeugung, die 

Auslastung des Netzes verstetigen, wodurch das Kernnetzes effizienter genutzt werden würde. Unter der Prämisse, 

dass das Kernnetz in der jetzigen Größe bestehen bleibt, würde dies nur zu geringen Senkungen der Netzkosten füh-

ren. Sollte die Dimensionierung des Kernnetzes im Rahmen des NEP-Prozesses nochmal analysiert und unter Berück-

sichtigung einer potenziell effizienteren Auslastung angepasst werden, ist auch eine signifikantere Senkung der Netz-

kosten denkbar.   

EWE GASSPEICHER: Rabattierung von Speichern 

Ausgehend von der aktuellen Regelung im Erdgasnetz mit einem pauschalen Rabatt von 75 % auf die Transportnetz-

entgelte und unter Berücksichtigung des zu erwartenden noch höheren Stellenwertes von Wasserstoffspeichern bezo-

gen auf Versorgungssicherheit und Systemstabilität, empfiehlt die EWE GASSPEICHER eine pauschale Rabattierung 

von bis zu 100 % der Hochlaufentgelte an den ENTRY und EXIT-Punkten an Wasserstoffspeichern. Mit der vorgeschla-

genen Rabattierung wird nach Auffassung der EWE GASSPEICHER der Verursachungsgerechtigkeit der Entgeltbildung 

an Speicheranschlusspunkten Rechnung getragen und gleichzeitig der allgemeine Beitrag der Speicheranlagen zur Ver-

sorgungssicherheit und Systemflexibilität angemessen abgebildet. Zudem könnte eine entsprechende Rabattierung 

perspektivisch auch zu einer die Versorgungssicherheit unterstützenden Attraktivitätssteigerung der Speicheranlagen-

nutzung führen, die im Wasserstoffsystem von besonderer Bedeutung sein wird.  

Wasserstoffspeicher werden eine Schlüsselrolle in einem zukünftigen Wasserstoffsystem, das auf erneuerbare Ener-

gien basiert, einnehmen. Auch in der Festlegung zum Hochlaufentgelt ist darauf zu achten, dass neben den Interessen 

rund um die Finanzierung des Kernnetzes keine Regelungen getroffen werden, die einen prohibitiven Charakter auf 

andere Elemente der Wertschöpfungskette entfalten. Durch eine entsprechende Rabattierungsregelung würde dieser 

Balance-Akt aus Sicht der EWE GASSPEICHER möglichst gut erfolgen.  

Wir freuen uns auf den weiteren Dialog und stehen jederzeit für einen Austausch zum Thema zur Verfügung.  
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EWE GASSPEICHER 
 

Die EWE GASSPEICHER GmbH ist ein Tochterunternehmen der EWE AG (EWE). Als hundertprozen-

tige Tochter von EWE verfügt die EWE GASSPEICHER GmbH über mehr als 50 Jahre Erfahrung auf 

dem Gebiet der Erdgasspeicherung. Das Oldenburger Unternehmen war eines der ersten, das 

Mitte der siebziger Jahre einen Kavernengasspeicher errichtete. Mit einer Speicherkapazität von 

ca. 2 Milliarden Kubikmetern Arbeitsgas ist die EWE GASSPEICHER GmbH einer der großen Spei-

cherbetreiber im deutschen und europäischen Gasmarkt. Die Speicherkapazität verteilt sich auf 

die Erdgaskavernenspeicher in insgesamt 37 Kavernen in Salzformationen in Jemgum, Nüttermoor 

und Huntorf im Nordwesten Deutschlands sowie in Rüdersdorf bei Berlin.  

 

Um einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele zu leisten, plant die EWE GASSPEI-

CHER GmbH die großtechnische Speicherung von Wasserstoff an ihren Standorten. Aus diesem 

Grund wurde bereits umfangreiche Forschungs- und Entwicklungsarbeit geleistet, insbesondere 

im Rahmen des Forschungsprojekts HyCAVmobil in Rüdersdorf bei Berlin. Zudem wird die EWE 

GASSPEICHER GmbH im Rahmen des IPCEI-Förderprogramms in Huntorf eine Kaverne von Erdgas 

auf Wasserstoff umstellen und neue obertägige Anlagen errichten. Die EWE GASSPEICHER wird 

damit eine der ersten großtechnischen Wasserstoffspeicher in Deutschland entwickeln und be-

treiben. Eine FID wurde im Sommer 2024 getroffen und die geplante Inbetriebnahme ist im Winter 

2027/28.  

 

Die EWE GASSPEICHER GmbH ist registrierte Interessenvertreterin nach dem Lobbyregistergesetz 

(Registernummer R002040) und folgt dem vom Deutschen Bundestag und von der Bundesregie-

rung beschlossenen Verhaltenskodex. 

 

Kontakt  

 

 

 

 

 

 

 
 




